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TAUCHSPORT   MANTA

Günther Würschinger ( Fraunhoferstr. 23 ( 80469 München ( Tel. 201 68 39 ( FAX: 201 59 03

Mo. – Do.: 14°° - 18°° Uhr, Fr.: 14°° - 20°° Uhr, Sa.: 10°° - 13°° Uhr

www.ts-manta.de / ts-manta@gmx.de

MIETBEDINGUNGEN

Eine Reservierung von Mietgegenständen zu einem festen Termin kann nur in schriftlicher Form 

( Mietvertrag ) erfolgen.

Der Mieter kann in dringenden Fällen von der Reservierung bis zu 11 Tage vor dem vereinbarten Abholtermin zurücktreten. Ist der Rücktritt 10 – 5 Tage vor Abholtermin, ist ¼ der Mietgebühr als Stornogebühr zu erstatten. Bei Rücktritt 4 – 0 Tage vor Abholtermin wird eine Stornogebühr in Höhe der gesamten Mietgebühr fällig.

Bei verfrühter Rückgabe z.B. durch Abbruch des Urlaubs etc. kann keine Rückzahlung der restlichen Mietgebühr erfolgen.

Bei Abholung der Mietgegenstände ist die komplette Mietgebühr zu bezahlen. Als Kaution wird nur Bargeld angenommen ! Bei Abschluß des Mietvertrags oder spätestens bei Abholung der Mietgeräte muß ein gültiger Reisepaß oder Personalausweis vorgelegt werden.

Bei nicht rechtzeitiger Rückgabe der Mietgegenstände hat der Mieter für die Gebühr der zusätzlichen Mietdauer bzw. für eventuell nachfolgenden Mietausfall aufzukommen.

Bei Verlust oder Rückgabe beschädigter Mietgegenstände wird die hinterlegte Kaution bis zur Klärung des endgültigen Reparaturaufwandes einbehalten.

Für alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Verlust entstehen, haftet der Mieter in vollem Umfang. In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich erwähnt, dass Pressluftflaschen mit einem Restdruck von 20 bar zurückzugeben sind, um feuchtigkeitsbedingte Schäden im Inneren zu vermeiden.

Gemietete 300 bar Composite – Tauchgeräte dürfen aus dem selben Grund ausschließlich bei Tauchsport MANTA gefüllt werden.

Die Firma Tauchsport Manta weist ausdrücklich darauf hin, daß die vermieteten Artikel weder gegen Beschädigung, Diebstahl oder Verlust versichert sind !

Es werden vom Vermieter nur Markenartikel zum Einsatz gebracht, die einer laufenden Kontrolle und Inspektion unterliegen.

Sollte es trotzdem einmal zum Funktionsausfall eines Mietgegenstandes während der Mietzeit kommen, kann die Mietgebühr zurückerstattet werden, sofern ein Verschulden des Vermieters nachgewiesen wird. 

Kann der Schaden in einer ausländischen Vertretung oder Vertragswerkstatt behoben werden, übernimmt der Vermieter in diesem Fall die Reparaturkosten. Eine Originalrechnung und die defekten Teile sind mitzubringen. Sollte es zum Streitfall kommen, entscheidet das Herstellungswerk bzw. dessen deutsche Niederlassung, um welche Art von Schaden es sich handelt: Defekt oder unsachgemäße Behandlung.

Für Sachschäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit den Mietgegenständen entstehen, übernehmen wir keine Haftung !

ACHTUNG: Tauchgeräte mit Lungenautomat werden nur gegen Vorlage eines gültigen Sporttauchscheins national und international anerkannter Verbände vermietet.

Das Logbuch ist ebenfalls vorzulegen !

Tauchsport Manta, Inh.: Günther Würschinger
